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Newsletter 8 | Green City AG 

 

Kündigung von Anleihen aus unserer Sicht nicht sinnvoll 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen Green 

City zukommen lassen. 

 

Wir erhalten in letzter Zeit vermehrt Nachfragen von Inhabern von Anleihen der 

Green City AG und deren Tochtergesellschaften zur Kündigungsoption. Die Green 

City AG hat drei nicht nachrangige Anleihen emittiert, die Kraftwerkspark-

gesellschaften mehrere nachrangige und die Solarimpuls GmbH & Co. KG eine 

nicht nachrangige Anleihe.   

 

In § 9 der jeweiligen Anleihebedingungen wird den Anleihegläubigern jeweils ein 

außerordentliches Kündigungsrecht eingeräumt, unter anderem, wenn ein 

Insolvenzverfahren über das Vermögen Gesellschaft eröffnet wird oder die 

Emittentin ein solches Verfahren beantragt.  

 

Bei einer Kündigung würden den Anleiheinhabern keine Rechte aus der Anleihe 

mehr zustehen. Stattdessen hätten die Anleiheinhaber einen Anspruch auf Rück-

zahlung des Nominalbetrags zzgl. Zinsen. Die Höhe des Anspruchs verändert sich 

also nicht. Dieser Anspruch kann auch nur wieder zur Insolvenztabelle angemeldet 

werden. Die Kündigung hat somit aus unserer Sicht keinen Vorteil. Auch bei den 

nachrangigen Anleihen ist dies aus unserer Sicht der Fall. Denn der Nachrang der 

Forderung bleibt auch bei Kündigung bestehen. 

 

Eine Kündigung birgt jedoch zahlreiche Nachteile, unter anderem müsste die 

Forderung selbst zur Insolvenztabelle angemeldet werden, wobei u. a. Nachweise 

zur Kündigung erbracht werden müssen. Das Risiko eines Bestreitens der 

Forderung durch den Insolvenzverwalter steigt damit.  

 

Aus unserer Sicht ist es bei den nachrangigen Anleihen nur erstrebenswert, die 

Nachrangigkeit der Forderung anzugreifen. Dies schauen wir uns daher aktuell 

vermehrt an. Sobald wir hier ein Ergebnis vorliegen haben, melden wir uns hierzu.   

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 10.03.2022 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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